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Sitzungsvorlage - öffentlich - 
 

Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes 
Waldmanagement" - Vorstellung des Programms und 
mögliche Beteiligung der Gemeinde 
 
Hauptamt Vorlage Nr.  SV/175/2023 
Aktenzeichen:   
  
Beratungsfolge: 

 

Gremium Datum Status Beratung 

Gemeinderat 24.01.2023 öffentlich Entscheidung 

 
 
Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt: 
- 
 
Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten: 
Förster Theo Straub, Leiter Kreisforstamt Walter Jäger 
 
Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften: 
Landratsamt Konstanz – Untere Forstbehörde 
 
Befangenheit: - 
 
Veröffentlichung: Ja 
 
Haushaltsstelle: 55.50.0200 
 
Haushaltssituation: 
 
Förderung von rd. 27.000 € jährlich möglich 
 
   
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Zuschussantrag im Rahmen des 
Bundesförderprogrammes „Klimaangepasstes Waldmanagemet“ zu stellen. 
    
 
Anlagen: 
Voraussetzungen Förderprogramm 
Finanzielle Gegenüberstellung 
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Sachverhalt: 
 
Die Bundesregierung hat ein Förderprogramm für Forstbetriebe auf den Weg gebracht, das 
Fördersummen zwischen 55,00 € und 100,00 € je Hektar und Jahr für die Jahre 2022 bis 2026 
in Aussicht stellt. Geknüpft ist dies an die Einhaltung von insgesamt 12 Kriterien, die für die 
Waldbewirtschaftung von den bezuschussten Forstbetrieben eingehalten werden müssen.  
 
Herr Jäger vom Kreisforstamt und der gemeindliche Förster Theo Straub werden die 
Rahmenbedingungen des Förderprogramms in der Sitzung erläutern. 
 
Ein Großteil der Kriterien wird im Allensbacher Forstrevier bereits erfüllt. 
 
Wesentlich neu wäre die Verpflichtung, 5 Habitatbäume je Hektar auszuweisen. Diese 
Ausweisung stellt einen höheren Arbeitsaufwand dar. Die Ausweisung der Habitatbäume hat 
außerdem Auswirkungen auf die Bewirtschaftung in den jeweiligen Beständen (hier 
insbesondere Unfallgefahr für die Forstwirte). 
 
Eine weitere Forderung ist die Stilllegung von 5% der Flächen des Forstbetriebes. Außerdem 
ist Generierung von Ökopunkten bei Anwendung des Förderprogramms nicht mehr möglich 
(Verbot der Doppelförderung). 
 
Im Förderprogramm stehen demgegenüber attraktive Fördersätze bereit, aus denen sich bei 
rd. 270 Hektar Waldfläche der Gemeinde Allensbach eine Förderung von rd. 27.000 € pro 
Jahr ergibt. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Anlage dargestellt. 
 
Die Einzelheiten des Förderprogramms sind ebenfalls in der Anlage dargestellt.  
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